
 

 

Schaffung der Stelle eines Umweltschutzbeauftragten 
 

An der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 1989 reicht Christoph Frommherz im Namen 
der Grünen Münchenstein und WIG Knoblauch einen Antrag nach §68 des Gemeindegeset-
zes ein zur Schaffung einer Stelle eines Umweltschutzbeauftragten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Antrag wurde als erheblich erklärt und an den Gemeinderat überwiesen. 



An der Gemeindeversammlung vom 2.4.1990 beantragt der Gemeinderat der Gemeindever-
sammlung, die Stelle eines Umweltschutzbeauftragten zu schaffen. Der Antrag wird ange-
nommen, Münchenstein erhält einen Umweltschutzbeauftragten. 



 


